
TOP 

 
 

  Seite 1 von 2 

Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel 28.11.2012
Rat 06.12.2012
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 597/2012-1

    Stand 09.11.2012
 
Betreff 
 

Gemeinsamer Antrag der CDU-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen vom 03.11.2012 betr. Ergänzungswahlen zum Ausschuss für Schule, 
Soziales und demographischen Wandel 

 
Beschlussentwurf Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel 
 
Der Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel empfiehlt dem Rat, wie 
folgt zu beschließen: 

s. Beschlussentwurf Rat 
 
Beschlussentwurf Rat 
 
Der Rat beschließt,  
 
1. im Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel die An-

zahl der beratenden Mitglieder von bisher 11 auf 12 Personen und damit die 
Anzahl aller Ausschussmitglieder von bisher 31 auf 32 Personen zu erhöhen. 

 
Die Ratsmitglieder wählen aufgrund eines einheitlichen Wahlvorschlages 
 
2. in den Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel zur 

Vertretung der städtischen Schulen gem. § 85 des Schulgesetzes NRW 
2.1 für die Sekundarschule 
 Frau Astrid Geschwind (kommissarische Leiterin der Sekundarschule) als 

beratendes Mitglied und Herrn Christoph Kaletsch (stv. kommissarischer Lei-
ter der Sekundarschule) als stv. beratendes Mitglied sowie 

2.2 für die Hauptschule 
 Frau Uta Scherer (kommissarische Leiterin der Hauptschule) als stv. beraten-

des Mitglied, und zwar anstelle von Frau Astrid Geschwind, die unter Nr. 2.1 
als beratendes Mitglied für die Sekundarschule gewählt wird. 

 
Sachverhalt 
 
Die Bildung und personelle Besetzung von Ausschüssen obliegt gem. §§ 50, 57 und 58 GO 
ausschließlich dem Rat bzw. den Ratsmitgliedern. 
 Der Bürgermeister schlägt die im Beschlussentwurf aufgeführten Ergänzungen im Sinne des 
beigefügten Antrags vor. 
Das Wahlverfahren richtet sich nach § 50 Abs. 3 GO. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Produktgruppe 1.01.01 (Politische Gremien) 
Für ein zusätzliches beratendes Mitglied ist je Sitzungsteilnahme ein Sitzungsgeld in Höhe 
von 22,60 € zu zahlen. 
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Sach- und Personalaufwand fallen weiterhin u.a. zur Ergänzung des Verzeichnisses Rat und 
Ausschüsse, der Anwesenheitslisten für die Ausschüsse und des Ratsinformationssystems 
in nicht näher ermitteltem Umfang an.  
 
Anlagen zum Sachverhalt 
Antrag 
 
 


